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Information der betroffenen Personen (Mietinteressenten) 
bei Direkterhebung (Art. 13 DS-GVO) 

Verantwortlicher: 

Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf mbH, Lößnitzer Str. 6, 08141 Reinsdorf 

0375-390100, post@wbg-reinsdorf.de, https://www.wbg-reinsdorf.de/ 

Gesetzlicher Vertreter: 

Geschäftsführerin 

Datenschutzbeauftragter: 

vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V., Tel: +493514917722, E-Mail: 
datenschutz@vdw-sachsen.de 

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit: 

Zwecke der Verarbeitungstätigkeit: 

Anbahnung von Mietverhältnissen, Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Gewerberäumen. 
a) Vereinbarung Besichtigung 
b) Vorverhandlung nach der Erstbesichtigung 
c) Vertragsgestaltung nach Entscheidung (beidseitig) 
Bonitätsprüfung zur Verringerung des Ausfallrisikos 
Aufnahme in eine Interessentendatenbank (physische Ablage) um künftig gezielte 
Wohnungsangebote unterbreiten zu können. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit: 

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder einer vorvertraglichen Maßnahme gem. Art. 
6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erforderlich. Eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO liegt vor. Die 
Anforderungen an die Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 1-4 DS-GVO werden erfüllt. (Einwilligung in die 
Aufnahme Interessentendatenbank, um Wohnungs- und oder Gewerbeimmobilienangebote zu 
erhalten) 

Kategorien von Empfängern und Personengruppen: 
Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 4 Nr. 8 DS-GVO i.V.m. Art. 28 DS-GVO 

Intern (Vermietung Wohnungswirtschaft) 

Datentransfer in ein Drittland: 

Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor. 

Zusätzliche Informationspflichten: 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 

3 Jahre (Berechtigtes Interesse zum Nachweis der Bonitätsauskunft, danach Löschung.) 

3 Monate nach Negativentscheid (§21 AGG) (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
§ 21 Ansprüche 
(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot unbeschadet 
weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen 
zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. 
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(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflichtet, den 
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt. 
(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der 
Benachteiligende nicht berufen. 
(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend 
gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der 
Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.) 

Rechte der betroffenen Person: 

Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO) gegenüber dem Verantwortlichen über die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), 
Löschung (Art. 17 DS-GVO) und auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 DS-GVO). Des 
Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). 

 

Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten. 

Beschwerderecht: 

Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten über die betroffene Person ist teilweise gesetzlich 
oder vertraglich vorgeschrieben. 

Folgen der Nichtbereitstellung: 
Ohne die Angaben kann kein entsprechendes Wohn- oder Gewerberaumangebot unterbreitet 
werden. Im Falle einer positiven Entscheidung sind weitere Angaben, wie zum Beispiel 
Bonitätsauskünfte, Kriterien für ein Mietverhältnis. 

Automatisierte Entscheidungsfindung: 

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling. 


